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zur zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und F.D.P. 
- Drucksachen 13/4355, 13/8017 - 

Entwurf eines Gesetzes über die Spende, Entnahme und Übertragung 
von Organen (Transplantationsgesetz - TPG) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts wird wie folgt gefaßt: 

„ZWEITER ABSCHNITT 
Organentnahme bei toten Organspendern" . 

2. § 3 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 3 
Organentnahme mit Einwilligung des Organspenders 

(1) Die Entnahme von Organen ist,. soweit in § 4 nichts Ab-
weichendes bestimmt ist, nur zulässig, wenn 

1. der Organspender in die Entnahme eingewilligt hatte, 

2. der Tod des Organspenders nach Regeln, die dem Stand 
der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entspre-
chen, festgestellt ist und 

3. der Eingriff durch einen Arzt vorgenommen wird. 

(2) Die Entnahme von Organen ist unzulässig, wenn 

1. die Person, deren Tod festgestellt ist, der Organentnahme 
widersprochen hatte, 

2. nicht vor der Entnahme bei dem Organspender der end-
gültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des 
Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Ver-
fahrensregeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medi-
zinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist. 

(3) Der Arzt hat den nächsten Angehörigen des Organ-
spenders über die beabsichtigte Organentnahme zu unter-
richten. Er hat Ablauf und Umfang der Organentnahme auf-
zuzeichnen. Der nächste Angehörige hat das Recht auf 
Einsichtnahme. Er kann eine Person seines Vertrauens hinzu-
ziehen." 

3. § 4 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 
Organentnahme mit Zustimmung anderer Personen 

(1) Liegt dem Arzt, der die Organentnahme vornehmen soll, 
weder eine schriftliche Einwilligung noch ein schriftlicher Wi-
derspruch des möglichen Organspenders vor, ist dessen näch-
ster Angehöriger zu befragen, ob ihm von diesem eine Er-
klärung zur Organspende bekannt ist. Ist auch dem 
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Angehörigen eine solche Erklärung nicht bekannt, so ist die 
Entnahme unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 
3 und Abs. 2 nur zulässig, wenn ein Arzt den Angehörigen über 
eine in Frage kommende Organentnahme unterrichtet und die-
ser ihr zugestimmt hat. Der Angehörige hat bei seiner Ent-
scheidung einen mutmaßlichen Willen des möglichen Organ-
spenders zu beachten. Der Arzt hat den Angehörigen hierauf 
hinzuweisen. Will der Angehörige sich eine Bedenkzeit für sei-
ne endgültige Zustimmung vorbehalten, kann er mit dem Arzt 
vereinbaren, daß die Zustimmung erteilt ist, wenn er innerhalb 
einer bestimmten, vereinbarten Frist sich nicht erneut erklärt 

hat. 

(2) Nächste Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind in 

der Rangfolge ihrer Aufzählung 

1. Ehegatte, 

2. volljährige Kinder, 

3. Eltern oder, sofern der mögliche Organspender zur Todes-
zeit minderjährig war und die Sorge für seine Person zu die-
ser Zeit nur einem Elternteil, einem Vormund oder einem 

Pfleger zustand, dieser Sorgeinhaber, 

4. volljährige Geschwister, 

5. Großeltern. 

Der nächste Angehörige ist nur dann zu einer Entscheidung 
nach Absatz 1 befugt, wenn er in den letzten zwei Jahren vor 
dem Tod des möglichen Organspenders zu diesem persönli-
chen Kontakt hatte. Der Arzt hat dies durch Befragung des An-
gehörigen festzustellen. Bei mehreren gleichrangigen An-
gehörigen genügt es, wenn einer von ihnen nach Absatz 1 
beteiligt wird und eine Entscheidung trifft; es ist jedoch der 
Widerspruch eines jeden von ihnen beachtlich. Ist ein vorran-
giger Angehöriger innerhalb angemessener Zeit nicht erreich-
bar, genügt die Beteiligung und Entscheidung des nächster-
reichbaren nachrangigen Angehörigen. Dem nächsten 
Angehörigen steht eine volljährige Person gleich, die dem mög-
lichen Organspender bis zu seinem Tode in besonderer per-
sönlicher Verbundenheit offenkundig nahegestanden hat; sie 

tritt neben den nächsten Angehörigen. 

(3) Hatte der mögliche Organspender die Entscheidung 
über eine Organentnahme einer bestimmten Person übertra-
gen, tritt diese an die Stelle des nächsten Angehörigen. 

(4) Der Arzt hat Ablauf, Inhalt und Ergebnis der Beteiligung 
der Angehörigen sowie der Personen nach Absatz 2 Satz 6 und 
Absatz 3 aufzuzeichnen. Die Personen nach Absatz 2 und 3 ha-
ben das Recht auf Einsichtnahme. Eine Vereinbarung nach 
Absatz 1 Satz 5 bedarf der Schriftform." 

Folgeänderungen 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 3 Satz 3 Nr. 3 wird die Verweisung „Feststellung 
der Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1" durch die 
Wörter „Feststellung des Todes gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2" und 
die Verweisung „ § 3 Abs. 2 " durch die Verweisung „ § 3 
Abs. 3 Satz 1" ersetzt. 

b) Absatz 3 a wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Verweisung „Feststellung gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2" durch die Verweisung „Feststel-
lung des Todes gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 " ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Verweisung „ § 3 Abs. 2" durch die 
Verweisung „ § 3 Abs. 3 Satz 1" ersetzt. 

5. § 5 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 5 
Nachweisverfahren 

(1) Die Feststellungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 
sind jeweils durch zwei dafür qualifizierte Ärzte zu treffen, die 
den Organspender unabhängig voneinander untersucht ha-
ben. Abweichend von Satz 1 genügt zur Feststellung nach § 3 
Abs. 1 Nr. 2 die Untersuchung und Feststellung durch einen 
Arzt, wenn der endgültige, nicht behebbare Stillstand von Herz 
und Kreislauf eingetreten ist und seitdem mehr als drei Stun-
den vergangen sind. 

(2) Die an den Untersuchungen nach Absatz 1 beteiligten 
Ärzte dürfen weder an der Entnahme noch an der Übertragung 
der Organe des Organspenders beteiligt sein. Sie dürfen auch 
nicht Weisungen eines Arztes unterstehen, der an diesen Maß-
nahmen beteiligt ist. Die Feststellung der Untersuchungser-
gebnisse und ihr Zeitpunkt sind von den Ärzten unter Angabe 
der zugrundeliegenden Untersuchungsbefunde jeweils in ei-
ner Niederschrift aufzuzeichnen und zu unterschreiben. Dem 
nächsten Angehörigen sowie den Personen nach § 4 Abs. 2 
Satz 6 und Abs. 3 ist Gelegenheit zur Einsichtnahme zu geben. 
Sie können eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen." 

6. § 6 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „ § 3 Abs. 2 " durch die 
Verweisung „ § 3 Abs. 3 Satz 1" ersetzt. 

bb) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Auskunft darf erst erteilt werden, nachdem der Tod 
des möglichen Organspenders gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 
festgestellt ist. " 

b) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Wörter „der Feststellung nach 
Absatz 1 Satz 4" durch die Wörter „dem Tode" ersetzt. 

7. In § 10 Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „den endgültigen, nicht 
behebbaren Ausfall der gesamten Hirnfunktion" durch die 
Wörter „den endgültigen, nicht behebbaren Ausfall der Ge-
samtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirn-
stamms " ersetzt. 
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8. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ Soweit sie Organe vermittelt, die außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes entnommen werden, muß 
sie auch gewährleisten, daß die zum Schutz der Organ-
empfänger erforderlichen Maßnahmen nach dem Stand der 
Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft durchge-

führt werden. " 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die vermittlungspflichtigen Organe sind von der Vermitt-
lungsstelle nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse 

der medizinischen Wissenschaft entsprechen, insbesonde-
re nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit für geeignete Pa-

tienten zu vermitteln. " 

9. In der Überschrift des Fünften Abschnitts werden die Wörter 
„Richtlinien zum Stand der medizinischen Wissenschaft" durch 
die Wörter „Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der medi-

zinischen Wissenschaft" ersetzt. 

10. In § 13 Abs. 2 wird die Verweisung „ § 3 Abs. 2" durch die Ver-

weisung „ § 3 Abs. 3 Satz 1" ersetzt. 

11. In § 14 Satz 1 werden die Wörter „Die Aufzeichnungen zur 
Feststellung des Ausfalls der gesamten Hirnfunktion oder des 
Stillstands von Herz und Kreislauf nach § 5 Abs. 2 Satz 3 " durch 
die Wörter „Die Aufzeichnungen über die Beteiligung nach § 4 
Abs. 4, zur Feststellung der Untersuchungsergebnisse nach § 5 
Abs. 2 Satz 3" ersetzt. 

12. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„§ 15 
Richtlinien zum Stand der Erkenntnisse der 

medizinischen Wissenschaft" . 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Bundesärztekammer stellt den Stand der Er-
kenntnisse der medizinischen Wissenschaft in Richtlinien 

fest für 

1. die Regeln zur Feststellung des Todes nach § 3 Abs. 1 
Nr. 2 und die Verfahrensregeln zur Feststellung des 
endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der Gesamt-
funktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirn-
stamms nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 einschließlich der dazu je-
weils erforderlichen ärztlichen Qualifikation, 

1 a. die Regeln zur Aufnahme in die Warteliste nach § 9 Abs. 
2 Nr. 1 a einschließlich der Dokumentation der Gründe 
für die Aufnahme oder die Ablehnung der Aufnahme, 

2. die ärztliche Beurteilung nach § 10 Abs. 4 Satz 2, 

3. die Anforderungen an die im Zusammenhang mit einer 
Organentnahme zum Schutz der Organempfänger er- 
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forderlichen Maßnahmen einschließlich ihrer Doku-
mentation, insbesondere an 

a) die Untersuchung des Organspenders, der entnom-
menen Organe und der Organempfänger, um die 

gesundheitlichen Risiken für die Organempfänger, 
insbesondere das Risiko der Übertragung von 
Krankheiten, so gering wie möglich zu halten, 

b) die Konservierung, Aufbereitung, Aufbewahrung 
und Beförderung der Organe, um diese in einer zur 
Übertragung oder zur weiteren Aufbereitung und 

Aufbewahrung vor einer Übertragung geeigneten 
Beschaffenheit zu erhalten, 

4. die Regeln zur Organvermittlung nach § 11 Abs. 3 
Satz 1 und 

5. die Anforderungen an die im Zusammenhang mit einer 
Organentnahme und -übertragung erforderlichen Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung. 

Die Einhaltung des Standes der Erkenntnisse der medizi-
nischen Wissenschaft wird vermutet, wenn die Richtlinien 
der Bundesärztekammer beachtet worden sind. " 

13. § 18 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

(1) Wer entgegen § 3 Abs. 1 oder 2 oder § 4 Abs. 1 Satz 2 
ein Organ entnimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft." 

14. In § 19 Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „Feststellung des Un-
tersuchungsergebnisses " durch die Wörter „Feststellung der 
Untersuchungsergebnisse" ersetzt. 
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Begründung 

Zu Nummer 1 (Überschrift des Zweiten Abschnitts) und zu 
Nummer 2 (§ 3) 

Die neu gefaßte Überschrift des Zweiten Abschnitts und § 3 Abs. 1 
Nr. 2 stellen klar, daß eine Organentnahme - abgesehen vom Fall 
der Lebendspende nach § 7 - nur bei Verstorbenen zulässig ist. Die 
Feststellung des Todes richtet sich - wie im gesamten deutschen 
Recht - nach dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wis-
senschaft. Diese umfassen die Definition der Todeskriterien nach 
naturwissenschaftlich-medizinischer Erkenntnis, die diagnosti-
schen Verfahren, mit denen die Erfüllung dieser Kriterien festge-
stellt werden kann, und die dazu erforderliche ärztliche Qualifi-
kation. Den Erkenntnisstand der medizinischen Wissenschaft stellt 
die Bundesärztekammer in Richtlinien nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
fest. 

Absatz 2 Nr. 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 1 Satz 2. 

Absatz 2 Nr. 2 legt als gesetzliche Mindestvoraussetzung für die 
Zulässigkeit einer Organentnahme das Gesamthirntodkriterium 
fest. Diese Entnahmevoraussetzung gilt unabhängig von den durch 
die Ärzteschaft zu bestimmenden Regeln zur Feststellung des To-
des nach Absatz 1 Nr. 2. 

Absatz 2 Nr. 2 umfaßt sowohl die direkte Feststellung des Ge-
samthirntodes unter intensivmedizinischen Bedingungen bei 
künstlicher Aufrechterhaltung der Atmungs- und Kreislauffunkti-
on als auch die indirekte Feststellung des Gesamthirntodes anhand 
äußerlich erkennbarer Todeszeichen nach Eintritt des Herzstill-
stands gemäß den in der medizinischen Wissenschaft allgemein 
anerkannten Verfahren. 

Absatz 3 Satz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 2. Die 
Pflicht zur Dokumentation nach Absatz 3 Satz 2 dient der Trans-
parenz und Verfahrenssicherung. Absatz 3 Satz 3 dient der Trans-
parenz und Vertrauensbildung. 
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Zu Nummer 3 (§ 4) 

Zu Absatz 1 

Hatte eine Person zu Lebzeiten eine Erklärung zur Organspende 
(§ 2 Abs. 2) abgegeben, ist dieser erklärte Wille, sofern er bekannt 
ist, strikt zu beachten und allein dafür maßgeblich, ob und ggf. in 
welchem Umfang eine Organentnahme zulässig ist, wenn die son-
stigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Deshalb schreibt 
Satz 1 vor, daß, falls dem Arzt weder eine schriftliche Einwilligung 
noch ein schriftlicher Widerspruch des möglichen Organspenders 
(z. B. dokumentiert auf einem Organspendeausweis) vorliegen, 
durch Befragung des nächsten Angehörigen des möglichen Or-
ganspenders festzustellen ist, ob ihm von diesem eine Erklärung 
zur Organspende bekannt ist. Die Befragung kann auch durch eine 
andere Person als den in Satz 1 bezeichneten Arzt erfolgen. Der 
Angehörige ist als Sachwalter des über den Tod hinaus fortwir-
kenden Persönlichkeitsrechts verpflichtet, auf Befragen eine ihm 
bekannte Erklärung des möglichen Organspenders zur Organ-
spende mitzuteilen, d. h. als Zeuge zu bekunden oder als Bote zu 
übermitteln, damit dem Willen des möglichen Organspenders ent-
sprochen wird. Ist eine erklärte Einwilligung oder ein erklärter Wi-
derspruch feststellbar, richtet sich die Zulässigkeit des Eingriffs 
nach § 3. 

Erst nachdem sich der Arzt vergewissert hat, daß auch dem näch-
sten Angehörigen eine wirksame Erklärung des möglichen Or-
ganspenders zur Organspende nicht bekannt ist, und er den An-
gehörigen in einem Gespräch über die Art des beabsichtigten 
Eingriffs und den Umfang der beabsichtigten Organentnahme un-
terrichtet hat, darf er nach Satz 2 die Organentnahme unter der 
Voraussetzung vornehmen, daß ihr der Angehörige zugestimmt 
hat. 

Satz 3 stellt klar, daß der nächste Angehörige, falls ihm ein erklärter 
Wille zur Organspende nicht bekannt ist, als Sachwalter des über 
den Tod hinaus fortwirkenden Persönlichkeitsrechts bei seiner Ent-
scheidung einen mutmaßlichen Willen des möglichen Organ-
spenders beachten muß, d. h. die zu Lebzeiten geäußerte Über-
zeugung und andere wesentliche Anhaltspunkte, die die 
Einstellung des möglichen Organspenders zur Frage einer post-
mortalen Organspende vermuten lassen. Maßgeblich ist die Kennt-
nis des nächsten Angehörigen zum Zeitpunkt seiner Entscheidung. 

Wenn auch Anhaltspunkte für einen mutmaßlichen Willen fehlen, 
ist der nächste Angehörige nach eigenem, ethisch verantwortba-
rem Ermessen zu einer Entscheidung im Rahmen seines Totensor-
gerechts berufen. Konnte der mögliche Organspender aufgrund 
seines Alters oder aus anderen Gründen keine wirksame Erklärung 

zur postmortalen Organspende abgeben, hat der Angehörige ei-
nen natürlichen Willen bei seiner Entscheidung zu berücksichti-
gen. Dies gilt z. B., wenn der mögliche Organspender bei seinem 
Tod noch nicht vierzehn Jahre alt war und sich zu Lebzeiten ge-
gen eine postmortale Organspende ausgesprochen hatte. 

Satz 5 gibt dem nächsten Angehörigen in Übereinstimmung mit 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen die Möglichkeit, eine Bedenkzeit 
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mit der Maßgabe zu vereinbaren, daß seine endgültige Zustim-
mung erteilt ist, wenn er innerhalb der vereinbarten Frist keine er-
neute Erklärung zur in Frage kommenden Organentnahme abge-

geben hat. 

Zu Absatz 2 

Satz 1 legt den Kreis der nächsten Angehörigen und die Rangfol-
ge, in der sie zur Entscheidung berufen sind, fest. Hat ein mögli-
cher Organspender zur Todeszeit noch nicht das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet und keine wirksame Erklärung zur Organ-
spende abgegeben, sind in der Regel die Eltern, die zur Todeszeit 
Sorgeinhaber waren, zur Entscheidung über eine mögliche Organ-
entnahme berufen. War zur Todeszeit eines Minderjährigen nur 
ein Elternteil Sorgeinhaber, ist dieser entscheidungsbefugt. Ist den 
Eltern die Personensorge entzogen worden, hat der Arzt den Vor-
mund oder Pfleger zu unterrichten; in diesem Fall steht den Eltern 
auch kein nachrangiges Entscheidungsrecht über die Organent-

nahme bei ihrem toten Kind zu. 

Satz 2 begrenzt den Kreis der entscheidungsberechtigten An-
gehörigen auf solche Angehörige, die einen erklärten oder einen 
nach den Umständen zu vermutenden Willen des möglichen Or-
ganspenders aufgrund ihres persönlichen Kontakts mit diesem in 
jüngerer Zeit kennen oder erschließen können und damit in der 
Lage sind, eine Entscheidung im Sinne des möglichen Organ-
spenders zu treffen. Nach Satz 3 hat der Arzt das Vorliegen dieser 
Voraussetzung durch Befragen des Angehörigen festzustellen. 
Eine darüber hinausgehende Nachforschungspflicht trifft den Arzt 

nicht. 

Satz 4 stellt klar, daß bei mehreren in der Rangfolge gleichste-
henden Angehörigen die Unterrichtung eines von ihnen genügt. 
Die Unterrichtung etwaiger weiterer Angehöriger obliegt dann 
nicht dem Arzt, sondern dem unterrichteten Angehörigen. Dieser 
hat die Entscheidungsbefugnis nach Absatz 1. Eine Organent-
nahme ist danach zulässig, wenn ihr der unterrichtete Angehöri-
ge nach dem Verfahren des Absatzes 1 zugestimmt und keiner der 
gleichrangigen Angehörigen widersprochen hat. Entsprechendes 
gilt im Falle des Satzes 5, solange ein vorrangiger Angehöriger 
nicht erreichbar ist. Die zeitliche Grenze, von der an die Unter-
richtung des nächsterreichbaren, in der Rangfolge nachgehenden 
Angehörigen erfolgen darf, ist insbesondere danach zu beurteilen, 
wie lange nach Eintritt des Todes die betreffenden Organe noch 
transplantierfähig entnommen werden können. 

Die in Satz 6 bezeichnete Person ist neben dem nächsten An-
gehörigen zur Entscheidung über eine mögliche Organentnahme 
berufen. Sie wird hinsichtlich der Beteiligung und Entscheidung 
nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 4 und 5 dem näch-
sten Angehörigen gleichgestellt, da sie einen erklärten oder nach 
den Umständen zu vermutenden Willen des möglichen Organ-
spenders aufgrund ihrer besonderen persönlichen Verbundenheit 
mit diesem ebenfalls kennen oder erschließen kann und je nach 
den Lebensumständen des möglichen Organspenders bei dessen 
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Tod möglicherweise sogar eher als der nächste Angehörige er-
reichbar sein kann. Insoweit kommt neben einem Verlobten z. B. 
eine Person in Betracht, die mit dem möglichen Organspender im 
Rahmen einer auf Dauer angelegten - d. h. nicht nur befristeten 
oder zufälligen - häuslichen Lebensgemeinschaft verbunden war. 
Grundlage einer solchen Verbindung wird in der Regel eine ge-
meinsame Lebensplanung mit innerer Bindung sein. Davon zu un-
terscheiden sind bloß ökonomisch motivierte Zweckwohngemein-
schaften, wie z. B. aufgrund einer gemeinsamen Anmietung einer 
Wohnung durch Studenten, bei der aus der Tatsache der häusli-
chen Gemeinschaft allein keine besondere persönliche Bindung 
abgeleitet werden kann. Andererseits kann ein vergleichbares en-
ges persönliches Verhältnis mit gemeinsamer Lebensplanung und 
innerer Bindung auch zwischen in räumlicher Trennung lebenden 
Personen bestehen, wenn die Bindung über einen längeren Zeit-
raum gewachsen ist. Indiz für eine besondere Verbundenheit kann 
für den Arzt insbesondere die Begleitung des Verstorbenen im Ver-
lauf der vorangegangenen ärztlichen Behandlung und beim Ster-
ben sein. Die persönliche Verbundenheit kann sich darüber hin-
aus auch anhand anderer offenkundiger Tatsachen erweisen, wie 
z. B. durch ein enges Freundschaftsverhältnis mit häufigen und en-
gen persönlichen Kontakten über einen längeren Zeitraum. 

Hat der mögliche Organspender keine nächsten Angehörigen oder 
keine diesen nach Satz 6 gleichgestellte Person oder ist keine die-
ser Personen erreichbar, so ist eine Organentnahme unzulässig. 
Absatz 3 bleibt hiervon unberührt. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung ist Ausfluß des Selbstbestimmungsrechts. Ist die 
nach § 2 Abs. 2 benannte Person innerhalb einer angemessenen 
Frist nicht erreichbar, lehnt sie die Übertragung der Entschei-
dungsbefugnis ab oder ist sie inzwischen verstorben, tritt an ihre 
Stelle der nächste Angehörige nach Absatz 2 und ggf. die Person 
nach Absatz 2 Satz 6, es sei denn, nach dem erklärten Willen des 
möglichen Organspenders soll in diesen Fällen keine andere als 
die benannte Person entscheidungsbefugt sein; dann ist eine Or-
ganentnahme unzulässig. 

Zu Absatz 4 

Die Pflicht zur Dokumentation nach Satz 1 dient der Transparenz 
und Verfahrenssicherung. Satz 2 dient der Transparenz. Ein Recht 
zur Einsichtnahme haben auch Personen nach Absatz 2 und 3, die 
an der Entscheidung in dem Verfahren nach Absatz 1 in Verbin-
dung mit Absatz 2 Satz 4 und 5 nicht beteiligt waren. Satz 3 dient 
der Rechtsklarheit und Verfahrenssicherung. 




